[image: image1.jpg]N ~— N

Cormainechafrekraftarerk Valthelm GmbH




9
2

	[image: image1.jpg]Lieferant:
(Name)

     

	Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH, Möllberger Straße 387
32457 Porta Westfalica

	GKV Ansprechpartner/in Einkauf:
(Name / Telefonnummer)

     

	GKV Ansprechpartner/in Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

(Name / Telefonnummer)

     
	Freigabe:

     FORMCHECKBOX 
  Ja        FORMCHECKBOX 
  Nein
	Datum, Unterschrift:


	Erläuterung bei Freigabe “Nein“:

     

	     

	     


Fragebogen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz 
Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH (GKV), Stand 07/2011
Sehr geehrte Damen und Herren,

eines unserer definierten Unternehmensziele ist die Gewährleistung eines optimalen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes für die Menschen, die bei uns arbeiten.
Bezüglich der Umsetzung der Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen sehen wir uns jedoch nicht nur gegenüber unserem Unternehmen und unseren eigenen Mitarbeitern in der Pflicht, sondern erwarten auch von unseren Auftragnehmern, dass die Qualität Ihrer Lieferungen und Leistungen und der Schutz Ihrer Mitarbeiter vor Unfällen und arbeitsbedingten  Erkrankungen ebenfalls einen hohen Stellenwert hat. Desgleichen erwarten wir die Einhaltung umweltrelevanter Vorschriften.
Wir bemühen uns daher, für Ihr Personal die gleichen sicherheits- und umwelttechnischen Rahmenbedingungen wie für unser Personal zu schaffen, um so insgesamt die Arbeits- und Umweltschutzkultur in unseren Anlagen positiv zu beeinflussen.
Um uns einen Eindruck über die Organisation des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes in Ihrem Unternehmen und den von Ihrem Unternehmen ggf. eingesetzten Nachunternehmen verschaffen zu können, bitten wir Sie um die vollständige Beantwortung folgender Fragen:
A.   Unternehmensinformationen:
	Name des Unternehmens:
	     

	Anschrift:
	     

	
	     

	
	     

	Internetadresse:
	     

	Mitarbeiteranzahl:
	      


Liefer- und Leistungsspektrum:
	     

	     

	     

	     

	     

	     


Ansprechpartner:
Bitte nennen Sie uns Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen für folgende Themengebiete:
	Arbeitsschutz:
	     
	Tel.:
	     

	Gesundheitsschutz:
	     
	Tel.:
	     

	Umweltschutz:
	     
	Tel.:
	     

	Betriebsarzt:
	     
	Tel.:
	     

	Qualitätsmanagement:
	     
	Tel.:
	     


	Rückfragen zum Fragebogen:
	     
	Tel.:
	     


B.   Mindestanforderungen 
1. Wie erfüllen Sie die gesetzlichen Vorschriften nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für  Arbeitssicherheit“?


	a.) durch eigene Sicherheitsfachkräfte

	 FORMCHECKBOX 


	b.) durch einen überbetrieblichen Sicherheitsdienst

	 FORMCHECKBOX 


	c.) durch das Unternehmermodell

	 FORMCHECKBOX 



2. Sind Sicherheitsbeauftragte gemäß den gesetzlichen Vorgaben in Ihrem Unternehmen benannt?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

3. Werden Ihre Mitarbeiter für die bei uns durchzuführenden Tätigkeiten von Ihnen in     einer für die Mitarbeiter verständlichen Art und Weise regelmäßig unterwiesen und wird diese Unterweisung dokumentiert?

Arbeits-/Gesundheitsschutz:
ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 


Umweltschutz:
ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 


Gefahrstoffe:
ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

4. Sind Ersthelfer/Innen gemäß den gesetzlichen Grundlagen benannt und werden diese innerhalb der gesetzlichen Zyklen weitergebildet?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

5. Werden in Ihrem Unternehmen alle vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

6. Haben Sie für die in unserer Anlage durchzuführenden Arbeiten Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen gemäß Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoff- und Betriebssicherheitsverordnung vor Arbeitsaufnahme erstellt?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

7. Stellen Sie die geeignete und notwendige persönliche Schutzausrüstung entsprechend der durchzuführenden Arbeiten gemäß der von Ihnen erstellten Gefährdungsbe-urteilung zur Verfügung?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

8. Werden die Arbeits- und Betriebsmittel regelmäßig sicherheitstechnisch überprüft und das Ergebnis dokumentiert?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

C.   Erweiterte Anforderungen
9. Bei welcher Berufsgenossenschaft sind Ihre Mitarbeiter versichert?
	BG-Name:
	     

	
	

	Mitgliedsnummer:
	     


10. Wie viele meldepflichtige Arbeitsunfälle (der BG gemeldete Unfälle (keine Wegeunfälle) mit Ausfallzeiten von mehr als drei Kalendertagen) hatte Ihr Unternehmen in den vergangenen drei Jahren zu verzeichnen?
	
	Vorjahr
	vor zwei Jahren
	vor drei Jahren

	gesamte Mitarbeiteranzahl Ihres Unternehmens
	     
	     
	     

	gesamte Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle
	     
	     
	     

	davon tödliche Arbeitsunfälle
	     
	     
	     


11. Ist sichergestellt, dass die während der Auftragsausführung unter Umständen notwendigen und geforderten Aufsichtspersonen die lokale Sprache beherrschen und mit den eingesetzten Mitarbeitern verständlich kommunizieren können?

ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

12. Welche zertifizierten Managementsysteme für den Arbeits-, Umwelt-, Gesundheitsschutz sind vorhanden?
 
(Bitte legen Sie eine Kopie der Zertifikate dem Fragebogen als Anlage bei)
	Bereich
	Norm/Zertifikat
	
	gültig bis:

	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz
	OHSAS 18001
	 FORMCHECKBOX 

	     

	(für Arbeiten in den Anlagen der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH ist ab 11 Mitarbeiter ein Zertifikat nach OHSAS 18001, SCC*, SCC** oder das BG-Gütesiegel Voraussetzung zur Beauftragung)
	SCC*, SCC**
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	BG Gütesiegel
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Umweltschutz
	ISO 14001
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	EMAS
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Qualitätsmanagement
	ISO 9001
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Betrieb nach EfbV (Entsorgungsfachbetriebsverordnung)
	EfbV
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Andere Managementsysteme/Zertifikate
	VdS Zertifikat
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     


Sind diese für das gesamte Unternehmen eingeführt?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

Wenn nein, für welche Standorte/Bereiche sind die oben aufgeführten Managementsysteme gültig?
	     

	     

	     

	     


13. Sind Sie bereit, Betriebsunfälle und Dienstwegeunfälle mit medizinischer Behandlung, sowie nicht unerhebliche Umweltbelastungen auf Baustellen der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH unverzüglich mitzuteilen?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

14. Werden regelmäßig Baustellenbegehungen durch Ihr Unternehmen durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

15. Sind in Ihrem Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften der Gefahrgutverordnung GGVSEB bei der Verpackung, der Verladung und beim Transport von Gefahrgütern sowie die Erstellung der erforderlichen Beförderungspapiere gewährleistet? 

ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

16. Besitzt Ihr Unternehmen ggf. Entsorgungsnachweise für Abfälle zur Verwertung und Beseitigung?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

17. Sind Ihre Betriebsbeauftragten für Abfall schriftlich bestellt?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

18. Werden mögliche anfallende Abfälle über Entsorgungsfachbetriebe entsorgt?

ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

19. Haben Sie die für mögliche Arbeiten an gewässerschutzrelevanten Anlagen notwendige Fachbetriebsqualifikation?

ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

20. Verfügen Sie über eine gültige Genehmigung, Personal im Bereich der „gewerbsmäßigen Überlassung von Arbeitnehmern“ einsetzen zu dürfen? (gilt nur für Deutschland)
(Bitte legen Sie eine Kopie der Urkunde und die Bestätigung über die Anwendung eines spezifischen Tarifvertrages bei)



ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

21. Kann Ihr Unternehmen ggf. einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator SiGeKo stellen?


ja   FORMCHECKBOX 

nein   FORMCHECKBOX 

Wir erwarten, dass:


· Sie für die Erbringung der Leistungen fachgerecht qualifiziertes Personal gemäß den fachspezifischen Vorgaben und den Rahmenbedingungen unserer Unternehmensteile zum Einsatz bringen,
· Sie Ihre Angaben dieses Fragebogens aktualisieren, sobald sich Änderungen, Aktualisierungen ergeben,
· Sie Rahmenbedingungen für den Einsatz mit unseren Fachbereichen abstimmen,
· Sie uns für den Einsatzzeitraum der Leistungserbringung alle Unfälle mit medizinischer Behandlung des von Ihnen bei uns eingesetzten Personals und der von Ihnen eingesetzten Nachunternehmer unaufgefordert melden werden,
· Sie den Einsatz aller Gefahrstoffe mit unserem Ansprechpartner vor Ort abstimmen werden, 
· Sie die Rettungskette vor allem in Bereichen außerhalb unseres Standortes in Anlagen ohne oder mit nicht ausreichender infrastruktureller Anbindung sicherstellen,
· Sie - sofern Sie Personal von Nachunternehmen einsetzen - für dieses Personal die gleichen Voraussetzungen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz, zum Zugang zu unseren Einrichtungen und zur Sicherung der Qualität schaffen werden wie für Ihr eigenes Personal, 
· Sie sicherstellen, dass einzuhaltende Spezifikationen, Vorgaben- und Auslegungsgrundsätze, Anforderungen zu Einsatz- und Betriebsbedingungen, Auftrags- und Bestellanforderungen bekannt sind,
· Ihre Mitarbeiter entsprechend berufsgenossenschaftlicher Grundsätze arbeitsmedizinisch untersucht werden und für die geplante Arbeit tauglich (fachlich, körperlich und geistig geeignet) sind,
· Ihre Mitarbeiter und das Personal von Nachunternehmen über die notwendige und aktuell gültige Qualifikation für den Einsatz in unserem Unternehmen verfügen (bspw. Elektrofachkraft, Kranführer, Staplerfahrer, Schweißer …),
· Sie zuverlässiges und verantwortungsbewusstes Personal zum Beaufsichtigen und zum Führen einsetzen, das der jeweiligen Landessprache des Erfüllungsortes mächtig ist.
Wir behalten uns vor, über diesen Fragebogen hinaus, weitere Prüfungen und Kontrollen vor Ort durch unsere Mitarbeiter und durch uns beauftragte Dritte durchzuführen (vor und während des Auftrages).
Für Auskünfte, in Zusammenhang mit der Beantwortung des Fragebogens, stehen Ihnen unsere Sicherheitsfachkraft Herr Halter unter 05706/399-704 oder unser Partnerfirmenkoordinator Herr Meißner unter 05706/399-388 gerne zur Verfügung. (Bitte nehmen Sie ggf. entsprechend Kontakt auf.)
Für die Beantwortung der Fragen danken wir Ihnen und hoffen auf eine sichere und zuverlässige Zusammenarbeit.
Erklärung des Auftragnehmers:
Hiermit bestätigen wir die Vollständigkeit und Richtigkeit der getätigten Angaben und verpflichten uns im Falle des Vertragsabschlusses, die geltenden Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften sowie die Vorgaben der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH einzuhalten. Wir sind damit einverstanden, dass oben getroffene Angaben sowie die Daten der vor Ort durchgeführten Kontrollen zum Zweck der E.ON-internen Verwendung elektronisch gespeichert und verwertet werden.
	     
	
	

	Ort, Datum
	
	Stempel und Unterschrift des Auftragnehmers


Anlagen
	 FORMCHECKBOX 

	Kopien der Zertifikate für die angegebenen Managementsysteme (Frage 12)

	 FORMCHECKBOX 

	Kopie der Urkunde und die Bestätigung über die Anwendung eines spezifischen Tarifvertrages (Frage 20)

	 FORMCHECKBOX 

	Sonstige Anlagen

	
	     

	
	     

	
	     


Erläuterungen für Auftragnehmer zum

Fragebogen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz

Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH (GKV), Stand 07/2011
Vorwort

Eines der definierten Unternehmensziele ist die Gewährleistung eines optimalen Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes für die Menschen, die bei uns arbeiten.

Um uns einen Eindruck über die Organisation des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes in Ihrem Unternehmen und den von Ihrem Unternehmen ggf. eingesetzten Nachunternehmen verschaffen zu können, erhalten alle Auftragnehmer, die Leistungen mit Tätigkeit in den Anlagen oder auf dem Anlagengelände der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH erbringen, den Fragebogen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz.

Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig auszufüllen. Nicht relevante Fragen beantworten Sie mit „Nein“ oder kennzeichnen diese mit „nicht zutreffend“.

Nachfolgend finden Sie die Erläuterungen zu den einzelnen Fragen.

A.
Unternehmensinformationen
Bitte füllen Sie diese Angaben leserlich aus.

Liefer- und Leistungsspektrum:

Bitte erläutern Sie kurz die Art der Tätigkeit.
Ansprechpartner:

Bitte tragen Sie in leserlicher Schrift die Namen Ihrer Ansprechpartner für die verschiedenen Themengebiete mit Nennung der Telefonnummer (Vorwahl, Anschluss und Durchwahl) ein. Sollte ein Themengebiet in Ihrer Firma nicht notwendig sein, so kennzeichnen Sie diese Themengebiete bitte dementsprechend.

B.
Mindestanforderungen
Zu Frage 1:

Die Verantwortung für die Arbeitssicherheit liegt beim Unternehmer. Unterstützt wird er dabei von Fachkräften für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt. Hierbei gibt es verschiedene Organisationsformen:

a)
durch eigene Sicherheitsfachkräfte

Dies bedeutet, dass die Belange der Arbeitssicherheit durch Betriebsangehörige wahrgenommen werden. Diese sind als Fachkräfte für Arbeitssicherheit ausgebildet und bestellt. Auch die regelmäßige Fortbildung muss sichergestellt werden.

b)
durch einen überbetrieblichen Sicherheitsdienst

Der Bereich der Arbeitssicherheit wird durch eine externe Firma betreut.

c)
durch das Unternehmermodell (DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärzte und Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit“ Anlage 3)

Bei Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern wird dieses Modell durch die Berufsgenossenschaften angeboten. Dabei wird der Unternehmer im Rahmen eines Tagesseminars im Bereich Arbeitssicherheit unterrichtet und anschließend bei der Organisation der Arbeitssicherheit im Betrieb unterstützt.

Bitte kreuzen Sie an, welche Organisationsform für Sie zutrifft. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Berufsgenossenschaft.
Zu Frage 2:

Sicherheitsbeauftragte sind im Gegensatz zu Fachkräften für Arbeitssicherheit nicht speziell ausgebildet. Sie sind neben ihrer normalen Betriebstätigkeit unterstützend für den Arbeitsschutz tätig, ohne dabei weisungsbefugt oder verantwortlich im rechtlichen Sinne zu sein. Die Anzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten ist in der BGV A1 Anlage 2 geregelt. Sie richtet sich nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften. Die genaue Staffelung entnehmen Sie bitte der BGV A1.

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie diese gesetzliche Vorgabe erfüllen.

Zu Frage 3:

Als Unternehmer sind Sie verpflichtet, Ihre Mitarbeiter zu unterweisen (bspw. vor Aufnahme einer neuen Tätigkeit, Einführung eines neuen Arbeitsverfahrens, Einführung neuer Betriebsmittel, Inkrafttreten neuer Vorschriften etc.) und dieses regelmäßig (mindestens einmal jährlich) zu wiederholen.

Zum Arbeits-/Gesundheitsschutz ist jeder Mitarbeiter zu unterweisen. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie diese gesetzliche Vorgabe erfüllen. Sofern die Bereiche Umweltschutz oder Gefahrstoffe für Ihren Betrieb nicht relevant sind, ist eine Unterweisung nicht notwendig. Kreuzen Sie in diesem Fall die Punkte mit „nein“ an.

Zu Frage 4:

Sind in einem Betrieb mehr als 2 Personen beschäftigt, so ist ein Ersthelfer zu bestellen. Ab einer Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern ergibt sich die Anzahl der Ersthelfer aus §26 BGV A1. Bitte kreuzen Sie an, ob in Ihrem Betrieb die erforderliche Anzahl von Ersthelfern ausgebildet ist und regelmäßig fortgebildet wird.

Zu Frage 5:

Gemäß Arbeitsmedizinischer Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) und aus eigener Verpflichtung ist der Arbeitgeber zur gesundheitlichen Fürsorge gegenüber seinen Mitarbeitern verpflichtet. Dazu gehört das Angebot oder auch die verpflichtende Durchführung von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen vor Aufnahme einer Tätigkeit. Näheres entnehmen Sie bitte der ArbMedVV. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie dieser Verpflichtung nachkommen.

Zu Frage 6:

Nach §5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind für alle Arbeiten Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, unabhängig ob Sie für uns oder andere tätig werden. Zusätzlich können bei Tätigkeiten in unseren Anlagen besondere Gefahren auftreten, die Sie in Ihrer Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen müssen. Dies bedeutet, dass Sie vor Aufnahme Ihrer Arbeiten beim GKV die durchzuführenden Tätigkeiten auf eventuell auftretende Gefährdungen analysieren müssen. Bitte kreuzen Sie an, ob Sie dieser Vorschrift nachkommen. 

Zu Frage 7

Kreuzen Sie bitte an, ob Sie Ihren Mitarbeitern erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend  Ihrer Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung stellen.

Zu Frage 8:

Der sichere Zustand von Betriebsmitteln (z.B. Leitern, elektrische Geräte, PSA gegen Absturz) ist regelmäßig zu überprüfen. Bitte kreuzen Sie an, ob dies geschieht und die Prüfung dokumentiert wird.

C.
Erweiterte Anforderungen

Zu Frage 9:

Bitte tragen Sie in leserlicher Schrift den Namen Ihrer Berufsgenossenschaft ein und geben Sie uns Ihre Mitgliedsnummer bekannt.

Zu Frage 10:

Um uns ein genaues Bild zu verschaffen, welchen Stellenwert der Arbeitsschutz in Ihrem Betrieb hat, benötigen wir die Entwicklung der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in den vergangenen drei Jahren.

Meldepflichtiger Unfall: Gemäß SGB VII § 193 muss ein Unfall der BG gemeldet werden, wenn Versicherte getötet werden oder so verletzt sind, dass sie länger als drei Kalendertage (nicht Arbeitstage!) arbeitsunfähig sind. Dabei wird der Unfalltag unabhängig von der Uhrzeit nicht mitgezählt. 

Bitte beachten Sie, dass für uns nur Arbeits- und Dienstwegeunfälle relevant sind. Bitte geben Sie keine Wege- und Betriebssportunfälle an.

In die erste Zeile tragen Sie bitte die gesamte Anzahl Ihrer Mitarbeiter ein, unabhängig von Ihrem Beschäftigungsgrad. Diese Zeile ist auch auszufüllen, wenn kein Unfall verzeichnet worden ist.

In die zweite Zeile tragen Sie bitte die Anzahl der Unfälle ein, einschließlich tödlicher Unfälle. 

In die dritte Zeile tragen Sie bitte nur die Anzahl der Unfälle ein, die tödlich verlaufen sind.

(siehe Beispiel 1)

Beispiel 1:

	
	Vorjahr
	vor zwei Jahren
	vor drei Jahren

	gesamte Mitarbeiteranzahl Ihres Unternehmens
	15
	14
	17

	gesamte Anzahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle
	1
	0
	2

	davon tödliche Arbeitsunfälle
	0
	0
	0


Zu Frage 11:

Um Unfälle zu verhindern ist es von entscheidender Bedeutung, dass sichergestellt ist, dass die eingesetzten Mitarbeiter untereinander sowie mit eventuell eingesetzten Aufsichtspersonen verständlich kommunizieren können. Bitte kreuzen Sie an, ob dies sichergestellt ist.

Zu Frage 12:

Neben Qualitätsmanagement gibt es auch Managementsysteme für Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. Diese Managementsysteme können nach verschiedenen Normen aufgebaut und zertifiziert werden. 

Kreuzen Sie bitte an, nach welchen Managementsystemen Sie zertifiziert sind und tragen Sie die Gültigkeit der Zertifikate ein (siehe Beispiel 2). Bitte fügen Sie unbedingt eine Kopie der jeweiligen Zertifikate dem ausgefüllten Fragebogen bei.


Sollten nur bestimmte Unternehmensbereiche zertifiziert sein, so geben Sie dies bitte an.

Zu beachten für alle Auftragnehmer der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH:

Für alle Auftragnehmer, die bei der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH Tätigkeiten in den Anlagen oder auf dem Anlagengelände durchführen und die in den Geltungsbereich1 der Arbeitsschutz- und Umweltschutz- und Baustellenordnung für Partnerfirmen/Auftragnehmer (AN) Stand:08/2011 fallen, gilt für ein extern zertifiziertes Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheit (AMS) Folgendes:

> 10 Mitarbeiter  (  AMS - Zertifikat ist Pflicht

≤ 10 Mitarbeiter  (  AMS - Zertifikat ist freiwillig 

(Kleinbetrieb)

Anerkannte AMS - Zertifikate sind:

SCC**, SCC*, OHSAS 18001, BG-Gütesiegel

Liegt bei einem Kleinbetrieb kein AMS - Zertifikat vor, wird durch die Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH vor der Beauftragung ein Auftragnehmer-Audit durchgeführt. 

1 Zum Beispiel für Gutachter sowie Ingenieurbüros, die Beratungsdienstleistungen erbringen, wird nicht die Arbeitsschutz- und Umweltschutzordnung für Partnerfirmen / Auftragnehmer (AN) Rev.17 herangezogen und es besteht keine Zertifikatspflicht für ein AMS. 

Beispiel 2:

	Bereich
	Norm/Zertifikat
	
	gültig bis:

	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz
	OHSAS 18001
	 FORMCHECKBOX 

	     

	(für Arbeiten in den Anlagen der Gemeinschaftskraftwerk Veltheim GmbH ist ab 11 Mitarbeiter ein Zertifikat nach OHSAS 18001, SCC*, SCC** oder das BG-Gütesiegel Voraussetzung zur Beauftragung)
	SCC*, SCC**
	 FORMCHECKBOX 

	12/2014

	
	BG Gütesiegel
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Umweltschutz
	ISO 14001
	 FORMCHECKBOX 

	09/2013

	
	EMAS
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Qualitätsmanagement
	ISO 9001
	 FORMCHECKBOX 

	12/2011

	Betrieb nach EfbV (Entsorgungsfachbetriebsverordnung)
	EfbV
	 FORMCHECKBOX 

	     

	Andere Managementsysteme/Zertifikate
	VdS Zertifikat
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     

	
	…
	 FORMCHECKBOX 

	     


Zu Frage 13:

Um Gefahrenschwerpunkte zu erkennen und intern zu erfassen, werden in unserem Unternehmen bereits Betriebsunfälle mit medizinischer Behandlung sowie Zwischenfälle mit nicht unerheblichen Umweltbelastungen dokumentiert. Kreuzen bitte Sie an, ob Sie bereit sind, eventuelle Zwischenfälle in Ihrem Tätigkeitsbereich unverzüglich zu melden.
Zu Frage 14:

Um die getroffenen Maßnahmen im Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu überwachen und zu kontrollieren, sind häufig Baustellenbegehungen nötig. Wenn Ihr Unternehmen diese durchführt, kreuzen Sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 15:

Bei der Handhabung von Gefahrgütern sind die Vorschriften der GGVSEB zu beachten. Sofern Ihr Betrieb über die notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung von Gefahrguttransporten besitzt, kreuzen Sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 16:

Die Entsorgung von gefährlichen Abfällen ist durch einen Entsorgungsnachweis zu dokumentieren. Wenn Ihr Betrieb Entsorgungsnachweise besitzt, kreuzen sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 17:

Im KrW-/AbfG §54 ist festgelegt, wann ein Betrieb einen Beauftragten für Abfall bestellen muss. Wenn Ihr Betrieb einen oder mehrere Betriebsbeauftragte für Abfall schriftlich bestellt hat, kreuzen Sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 18:

Bei Betrieben anfallende Abfälle müssen ggf. von Entsorgungsfachbetrieben entsorgt werden. Werden Abfälle in Ihrem Unternehmen ordnungsgemäß entsorgt, kreuzen Sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 19:

Falls Ihr Betrieb für Arbeiten an gewässerschutzrelevanten Anlagen qualifiziert ist, kreuzen Sie bitte „ja“ an.

Zu Frage 20:
Wenn Sie über eine gültige Genehmigung verfügen, Personal im Bereich der „gewerbsmäßigen Überlassung von Arbeitnehmern“ einzusetzen, kreuzen Sie bitte „ja“ an und fügen eine Kopie bei.

Zu Frage 21:

Dies gilt nur, wenn es sich um Bauleistungen handelt, bei denen die Anforderungen der Baustellenverordnung umgesetzt werden müssen.
Sind auf einer Baustelle mehrere Unternehmen beschäftigt, so koordiniert der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Baustellenverordnung (BaustellV). Wenn ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens die Ausbildung zum SiGeKo durchlaufen hat, kreuzen Sie bitte „ja“ an.
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